
ENERGIEAUSWEISfÜrWOhngebäUde 
gemäß den §§ 16 11. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11.2013 

Gültig bis: 06.05.2028 

Registrlernummer ' SN·2018-OO1863647 

(ode" "Reglstrtemummer wullle beantragt am .• , o 

• 

Art der Lüftung/Kühlung 

Mehrfamilienhaus 

ganzes 

1929 

1260 m' 

Gas 

Art: keine 

09114 

nach § 19 EnEV au' der'Abhnftlche ennitlelt 

III Fenstertüftung 0 Lüftungsanlage mit Warmerückgewinnung 

o 0 ohne 

D Anlagezur 
Kühlung 

Anlass der Ausstellung des o Neubau 

III 
o Modernisierung 0 Sonstiges (freiwill ig) 

(Änderung/Erweiterung) 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauclls ermittelt werden. Als 
Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen 
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen 
(Erläuterungen· siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt 
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch 
sind freiwillig. 

III Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt 
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch 0 Eigentümer III Aussteller 

ODem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

Hinweise zur VelWendung des Energieausweises 
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte 
Gebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller 
8&0 RATOMA Mesodienste GmbH 
Dipl.·lng. Jörg Reichel 
BlOcken,traße a 
09111 Chemnitz 07.05.2018 ~~ 

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers 

-

1 Datum der angewendeten EnEV. gegebenenfalls angewendeten Änderungsverordnung zur EnEV 2 Bel nicht rechtzeitiger Zuteilung der 
Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 5 EnEV) Ist das Datum der AntragsteIlung einzutragen; die Registrlemummer Ist nach deren Eingang 
nachträglich einzusetzen Mehrfachangaben möglich ~ bel-Wärmenetzen Baujahr der Obergabeslatlon 



ENERGIEAUSWEISfÜrWOhngebäude 
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11.2013 

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 
Regl.biemumme.· SN-2018-001863647 

(oder. "Reglstriamummar wurde beantragt.m ••. ' 
2 

Energiebedarf 

"---'2:-+ _I AlB 
o 25 

Anforderung'" PIrol" EnEV" 

Primarenem!ebedarf 

50 75 

Ist·Wert kVvlll(m"a) Anforderungswert 

Energetische QuaUUIt der GebäudehOlle Hr : 

Ist·Wert W/(m2-K) Anforderungswert 

Sommerfjeher Wärmeschutz (be[ Neubau) 

c 

Endenergiebedarf dieses Gebäl.ldes 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Angaben zum EEWärmeG 5 
Nutzung am.uerba ... r Energien zur Deckung de. Wlnne- und 
Kltf..bedarfa IU' Grund d .. Em.u.rbare-En.rgl.n
Wlrmtgesetua (EEWlrmeG) 

Deckung.anlell: 

Ersatzmaßnahmen 6 

Oie Anforderungen d.a EEWJrmeG werden durch dl. 
ErtatunalnahrM nlch § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWIrmeG 
erfüllt 

o Oie fli eh § 1 Absatz 1 Nummer 2 EEWtrmeG verschlt1ten 
Anforderungsw..-t. der EnEV lind engehalten. 

o Die in V.rtlindung mlt § 8 EEWIrmeG um % 
varschlhflen Anford&tungswerta der EnEV sind eingehalten. 

VeBchirfter Anforderungswert 
Primörenergi.bedarf' 

V.~c.harfter Anforderungswert 
für die energetische Qualitlt der 
GebäudehuUe Hf" 

100 

o 

D 
125 

kVvlll(m"a) 

W/(m"K) 

eingehalten 

E 
150 

CO, Emissionen 3 

F.~-,-_""""...;..o 

175 --==---..:= _ 

kg/(m"a) 

FOr Enaralebtdarftb'[Jchnunp.n ytrwtndtt •• Verfahren 

o Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 

o Verfahren nach DIN V 18599 

o Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV 

o Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV 

kWhllm'-a) 

Vergleichswerte Endenergie 

A+ L~ I B I e i D E 
o 25 110 75 IOD 125 1110 175 2DD 225 >2110 

7 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 

Die Energleelnsparverordnung lasst !Ur die Berechnung des Energiebedarfs 
unterschiedtic:he Verfahren zu. die Im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen 
fUhren können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen er1auben 
die angegebenen Werte keine RockschlOsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische 
Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutznache (A",). die Im 
Allgemeinen größer Ist als die Wohnflache des Gebäudes. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energleausweise\ 3 freiwillige 
Angabe .. nur bei Neubau sowie bel Modemislerung im Fan des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV nur bei Neubau 
e nur bel Neubau Im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWarmeG 7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 



ENERGIEAUSWEISfÜrwOhngebäUde 
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 L18.11.20,1U 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes 

Energieverbrauch 

Reglltrlemummer' SN-2018.(J01863847 

(oder. -RegistMmumme, wurde beantragt am ... ; 

" 
Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 

.,..,...- --,.- - , o 

t 
Endenergleverbrauch dieses Gebäudes 
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

125 

1021 kWhl(m"a) 

E I - -.,.- -
150 1 

112 kWh/(m"a) 

Primärenergleverbrauch dieses Gebäudes 

102 kWh/(ffi2 'a) 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser 

Zeitraum Priml'- EnergleverbJauch Anteil Anteil Heizung Klima-Energietrage, 3 energie- Warmwasser 
von bis faktor 

01.01 .2014 31 .12.2014 Eldgas H 1,1 

01.01.2015 31 .12.2015 Eldgas H 1.1 

01.01 .2016 31 .12.2016 Eldgas H 1,1 

01 .01 .2014 31 .12.2016 Leerstandszuschlag 1,1 

01.01 .2014 31 .12.2016 Leerstandszuschlag 1.1 

Vergleichswerte Endenergie 

D I E I 
o 25 50 7& 100 125 1110 ~17~5-2"'0"0 "' 22S >2110 

Erläuterungen zum Verfahren 

IkWlI (kWl] (kWl] faktor 

111202 31025 80177 1,1 

129793 33227 96566 1,04 

121248 35889 85359 1,01 

3902 3902 

5037 5037 

Oie modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf 
Gebäude. In denen die Warme tor Heizung und Warmwasser 
durch Heizkessel Im Gebäude bereitgestellt wird. 
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern· oder Nahwlrme 
beheizten Gebaudes versUchen wertlen, Ist zu beachten, dass hier 
normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer Energieverbrauch 
als bei vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten 
Ist. 

Das Verfahren zur Ennlttlung des Energieverbrauchs Ist durch die Energlesparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte 
pro Quadratmeter Gebäudenutzftäche (AN) nach der Energleelnsparverordnung, die Im Allgemeinen größer Ist ars die Wohnfläche des Gebäudes. 
Der tatSächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht Insbesondere wegen des Wilterungselnflusses und sich ändernden 
Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

, siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises ) gegebenenfalls 
auch Leerstandszuschtäge, Warmwasser- oder KOhipauschale In kWh .. EFH: ElnfamlUenhaus. MFH: Mehrfamilienhaus 



ENERGIEAUSWEISfÜrWOhngebäUde 
gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom' 118.112013 

Empfehlungen des Ausstellers 

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 

Reglstrlemummar ' SN-2018-OO1883647 

(oder. "Reglstrlemunmer wunle beantragt am ... ") o 
Maßnahmen zur kostengOnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind I;>J möglich 0 nicht möglich 

Empfoh lene Modernlslerungsmaßnahmen 

empfohlen (freiwillige Angaben) 

Bau- oder Maßnahmenbeschreibung in ~eschatzt. 
Nr. In als geschAtzte osten pro 

Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang Einzel- Amortisa- eieee mit grOllet'", maß. tionsze!t Modemlslerung nahme stunde 
Endenef!lie 

1 Dach Sanierung 2000; keine 0 I;>J 
Modemisierunasvorschläae 

2 Außenwand 99. Außentuft Sanieru~ 2000; keine 
Modernislerunasvorschläae 

0 I;>J 

3 Fenster Einbau 2000; keine 0 I;>J 
Modernisierunasvorschläae 

4 Heizung Einbau 2000; bei Wechsel: 0 I;>J 
Brennwerttechnik einbauen 

5 Warmwasserbereitung Einbau 2000; bei Wechsel: Solaranlage zur 0 I;>J 
WWB vorsehen 

0 we~ere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis: Modemisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Infonnation. 
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen 
sind erhältlich bei/unter: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der EnEV-lnfoseite des BBSR 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig) 
-

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 



ENERGIEAUSWEISfÜrwOhngebäude 
gemäß den §§ 16ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18.11.2013J 

Erläuterungen 

Anaabe Gebäudetell - Seite 1 

Bel Wohngebäuden. die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen 
als Wo hnzwecken genutzt werden , i st die Ausstellung des 
Energ ieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf den 
Gebäud etell zu beschränken. der getrennt als Wohngebäude zu 
behand eln Ist (siehe Im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird Im 
Energie ausweis durch die Angabe "GebäudeteW deuUlch gemacht. 

Emeuerbare Energien - Seite 1 

Hier wird darOber Informiert. wofOr und in welcher Art erneuerbare 
Energien genutzt werden. Bel Neubau1en enthalt SeIte 2 (Angaben zum 
EEWarmeG) dazu weltere Angaben. 

Enemlebedarf - Seite 2 

Der Energ<ebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenerglebedarf und 
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch 
ermitte lt Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der 
Bauunterlagen bzw. gebAudebezogener Daten und unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten. 
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und Innere 
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität 
des Gebaudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage 
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen 
erlaube n die angegebenen Werte keine ROckschlOsse auf den 
tatsäch lichen Energieverbrauch. 

Prlmärenerglebedarf - Seite 2 

Der Pnmärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. 
Er berUckslchtlgt neben der EndenergIe auch die so genannte -VorkeHe
(Erkund ung , Gewinnung , Verteilung. Umwandlung) der jeweils 
einges etzten Energieträger (z.B. HelzOI, Gas, Strom, erneuerbare 
Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und 
damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die 
Umwelt schonende Energienutzung. ZuSätzlich können die mit dem 
Energiebedarf verbundenen C02~Emtsslonen des Gebäudes freiwillig 
angegeben werden. 

Energetische Qualität der GebäudehOlle - Seite 2 

Angeg eben Ist der spezifische. auf die w8rmeObertragende 
Umfa ssungsfl8che bezogene Transmlsslonsw8rmeverlust 
(Formelzeichen In der EnEV: H, ·). Er beschreibt die durchschnittliche 
energetische Qualität aller wärmeObertragenden Umfassungsflächen 
(Außenwände. Decken. Fenster etc.) eines Gebäudes. Ein kleiner Wert 
signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außerdem stellt die 
EnEV Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor 
Überhitzung) eines Gebäudes. 

Endenerglebadarf - Seite 2 

Der Endenerglebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete. 
j ahrlich benötigte Energiemenge tor Heizung , lOflung und 
Warmwassetbetellung an. Er wird untet Standard kllma- und 
Standardnutzungsbedingungen errechnet und Ist ein Indlkatot for die 
Energ ieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der 
Endenergiebedarf Ist die Energiemenge, die dem Gebaude unter der 
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berocksichtigung 
der EnergIeverluste zugefOhrt werden muss, damit die standardisierte 
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige lllftung 
sichergestellt werden kOnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen 
gering en Bedarf und damit elne hohe Energieeffizienz. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 

Angaben zum EEWärmeG - Seite 2 

Nach dem EEWärmeG mOssen Neubauten In bestimmtem Umfang 
erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und Kältebedarfs 
nutzen. in dem Feld "Angaben zum EEWärmeG" sind die Art der 
eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der 
PflichterfOliung abzulesen . Das Feld "Ersatzmaßnahmen" wird 
ausgefOIlt. wenn die Anforderungen des EEWärmeG teilweise oder 
vollständig durch Maßnahmen zur Einsparung von Energie erfOIit 
werden. Die Angaben dienen gegenOber der zuständigen Behörde als 
Nachweis des Umfangs der PfllchterfOllung durch die Ersatzmaßnahme 
und der EInhaltung der far das Gebaude geltenden verscharften 
Anforderungswerte der EnEV. 

Endenergieverbrauch - Seite 3 

Der Endenergieverbrauch wird fOr das Gebaude auf der Basis der 
Abrechnungen von Helz- und Warmwasserkosten nach der 
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter 
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten 
des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen WOhneinheiten 
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fOr die Heizung wird 
anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von 
KlImafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet So 
fOhrt beispielsweise ein hoher Verbrauch In einem einzelnen harten 
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der 
Endenergleverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des 
Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert 
einen geringen Verbrauch. Ein ROckschluss auf den kOnfUg zu 
erwartenden Verbrauch Ist jedoch nicht mOgllch; Insbesondere können 
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie 
von der lage der Wohneinheiten Im Gebäude, von der jeweiligen 
Nutzung und dem Individuellen Verhalten der Bewohner abhangen. 
Im Fall längerer Leerstande wird hlerfOr ein pauschaler Zuschlag 
rechnerisch bestimmt und In die Verbrauchserfassung einbezogen. Im 
Interesse der Vergleichbarkeit wird bel dezentralen, In der Regel 
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch 
Uber eine Pauschale ber1lckslchtlgt: Gleiches gl~ fOr den Verbrauch von 
eventueI vorhandenen Anlagen zur RaumkOhlung. Ob ood inwieweit die 
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, Ist der 
Tabelle "Verbrauchserfassung" zu entnehmen. 

Prlmlrenergleverbrauch - Seile 3 

Der Prlm8renergleverbrauch geht aus dem tor das Gebäude ermittelten 
Endenergleverbrauch hervor. Wie der Prlmärenerglebedarf wird er 
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils 
eingesetzten Energieträger berOckslchtigen. 

pfllchtangaben fOr Immoblllenanzeigan - Seile 2 und 3 

Nach der EnEV besteht die Pflicht. In Immobillenanzeigen die In § 16a 
Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafOr erforderlichen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen. Je nach AusweIsart 
der SeIte 2 oder 3. 

Vergleichswarte - Seite 2 und 3 

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modell haft ermittelte 
Werte und sonen lediglich Anhaltspunkte fOr grobe Vergleiche der Werte 
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es 
sind Bereiche angegeben, Innerhalb derer ungefähr die Werte fOr die 
einzelnen Vergleichskategorien liegen. 


